
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

[Verwendung von Kriegsinvaliden, Grundsätze]

urn:nbn:de:bsz:31-252394

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-252394


*

kung von dem Tage an zu bewilligen , auf den der Beamte nach

Ablauf der Friedensdienſtzeit eine bezahlte Stelle im Zivildienſt

hätte erhalten können .

( gez . ) Rheinboldt .

Schlußbeſtimmung .

1. Die Ordnung der Bezüge nach Ziffer 1 der landesherr⸗

lichen Verordnung erfolgt bei der Generaldirektion . Die erfor⸗

derlichen Erhebungen bei den Militärbehörden werden vom Zen⸗

tralbureau der Generaldirektion gemacht.
2. Die Verſtändigung der Beamten , die in Erfüllung ihrer

aktiven Militärdienſtpflicht über die geſetzliche Friedensdienſtzeit
hinaus im Heeresdienſt zurückgehalten worden ſind und weiterhin

zurückgehalten werden , geſchieht durch das Zentralbureau .

X Grundſätze über die Perwendung von Kriegsinvaliden (unteroffiziere
Ind Mannſchaften) im badiſchen ötaatsdienſt

NBl Nr . 98 v. 15. 9. 15 ( Nr . 8) .

1. Bei Beſetzung aller für Kriegsinvalide geeigneten Stellen

im badiſchen Staatsdienſt ſollen , ſoweit die Anſtellungsgrundſätze
des Bundesrates für die Beſetzung der mittleren , Kanzlei - und

Unterbeamtenſtellen mit Militäranwärtern und Inhabern des

Anſtellungsſcheins oder dienſtliche Rückſichten nicht entgegen⸗

ſtehen , Kriegsinvalide vor andern Bewerbern den Vorzug haben .

Bei ſonſt gleichen Vorausſetzungen werden Bewerber , die die

badiſche Staatsangehörigkeit durch Abſtammung beſitzen oder vor

ihrer Einberufung zum Heeresdienſt ihren dauernden Wohnſitz
in Baden hatten , vor anderen Bewerbern berückſichtigt .

2. Für Stellen , die nur zu einem beſtimmten Teil den Zivil⸗

verſorgungsberechtigten vorbehalten ſind , ſollen , ſoweit es dem

dienſtlichen Intereſſe nicht widerſpricht , Kriegsinvalide mit

Zivilverſorgungsanſpruch über das feſtgeſetzte Anteilsverhältnis

hinaus angenommen werden .

3. Bei Beſetzung einer jeden den Inhabern des Zivilverſor⸗

gungs⸗ und Anſtellungsſcheins bisher nicht vorbehaltenen Stelle

ſoll geprüft werden , ob ſie ſich nicht für einen Kriegsinvaliden
eignet ; auch werden ſich die in Betracht kommenden Verwaltungen

bemühen , nötigenfalls durch Anderung der Geſchäftseinteilung ,

ſoweit dies ohne erheblichen Nachteil für den Dienſt und ohne

finanziellen Mehraufwand angeht , für Kriegsinvaliden geeignete

Stellen zu ſchaffen .
4. Hinſichtlich der Altersgrenze für den Eintritt in den Dienſt

und der körperlichen Anforderungen wird bei der Einſtellung von

Kriegsinvaliden Nachſicht geübt werden , ſoweit daraus keine

Nachteile für den Dienſt und den Bewerber zu erwarten ſind .

5. Bei der Beſetzung von freien Stellen wird ſich die Staats⸗

verwaltung , ſoweit als möglich , der vom Badiſchen Landesaus⸗

ſchuß für Kriegsinvalidenfürſorge geſchaffenen Arbeitsnachweiſe

für Kriegsinvalide bedienen .
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Die Behörden werden daher , falls ſie eine für Kriegsinvalide
geeignete Stelle zu beſetzen haben ,

a) wenn die Stelle nicht den Inhabern des Zivilverſorgungs⸗
oder Anſtellungsſcheins vorbehalten iſt , oder

b) wenn für eine dieſen Inhabern vorbehaltene Stelle in der

Warteliſte keine Bewerber vorgemerkt ſind oder die ein⸗

getragenen auf die Stelle nicht abheben ,

regelmäßig bei einem Arbeitsnachweis für Kriegsinvalide an⸗

fragen , ob bei ihm Invaliden angemeldet ſind , die ſich um eine

derartige Stelle bewerben . Zur Anfrage ſoll eine Anmeldekarte

nach Muſter 9 der „ Richtlinien für Kriegsinvalidenfürſorge im

Großherzogtum Baden “ oder ein entſprechender Vordruck verwen⸗
det werden .

Die Orts⸗ und Bezirksbehörden richten bei den von ihnen
zu beſetzenden Stellen die Anfrage regelmäßig an den für ihren
Bezirk zuſtändigen Bezirksarbeitsnachweis , die Zentralbehörden
regelmäßig an den Landesarbeitsnachweis für Kriegsinvalide —

Karlsruhe , Zähringerſtraße 100 —. Bei Vorliegen beſonderer
Umſtände , insbeſondere wenn ihr bekannt iſt , daß bei dem
an ſich zuſtändigen Bezirksarbeitsnachweis kein geeigneter In⸗
valide vorgemerkt iſt , kann ſich die Bezirks - oder Ortsbehörde
auch an einen anderen Bezirksarbeitsnachweis oder unmittelbar
an den Landesarbeitsnachweis wenden . Ebenſo werden ſich die

Zentralbehörden unter Umſtänden an einen Bezirksarbeitsnach⸗
weis wenden ; insbeſondere wird es , um Invalide , die Haus⸗ und

Grundbeſitz haben , in ihrer Heimat oder in deren Nähe unter⸗

zubringen , häufig angebracht ſein , daß ſich die Zentralbehörde
vor der Stellenbeſetzung verläſſigte , ob nicht bei dem Bezirks⸗
arbeitsnachweis , in deſſen Bezirk die Stelle zu beſetzen iſt , hier⸗
für geeignete Invalide vorgemerkt ſind . Wendet ſich eine Be —

hörde ausnahmsweiſe gleichzeitig an mehrere Arbeitsnachweiſe ,
ſo ſollen diefe in der Anfrage jeweils benannt werden .

Kann ein Bezirksarbeitsnachweis keine geeigneten Bewerber

benennen , ſo wird er die Anfrage umgehend an den Landes⸗

arbeitsnachweis für Kriegsinvalide weitergeben und hiervon die

anfragende Behörde verſtändigen . Der Landesarbeitsnachweis

veröffentlicht die bei ihm mittelbar oder unmittelbar angemeldeten
Stellen nötigenfalls im „ Stellenanzeiger für Kriegsinvalide “ und

benachrichtigt hiervon jeweils die anfragende Behörde . In dem

Stellenanzeiger werden die Stellen für Inhaber des Zivilver⸗
ſorgungs⸗ und Anſtellungsſcheins , die auch in den Anſtellungsnach⸗
richten veröffentlicht werden müſſen , mit dem Zuſatz veröffentlicht ,
daß Bewerber aus der Zahl der Militäranwärter und der An —

ſtellungsinhaber den Vorzug haben ; die Anmeldung einer der⸗

38 Stelle ſoll daher ſtets einen entſprechenden Hinweis ent —

halten .

Iſt eine bei einem Arbeitsnachweis angemeldete Stelle be⸗

ſetzt , ſo hat die Behörde hiervon den Arbeitsnachweis , bei dem die

Anmeldung erfolgt iſt , und falls die Stelle im Stellenanzeiger
veröffentlicht worden iſt , auch den Landesarbeitsnachweis zu ver⸗

ſtändigen .



Den Behörden , die häufiger Stellen zu beſetzen haben , wird

der Landesarbeitsnachweis auf Antrag den Stellenanzeiger regel⸗

mäßig unentgeltlich zugehen laſſen .

6. Die Kriegsinvaliden , die Inhaber des Zivilverſorgungs⸗

ſcheins oder des Anſtellungsſcheins ſind , haben die Bewerbungen

um ſolche Stellen , die dieſen Inhabern vorbehalten ſind , bei der

Behörde einzureichen , die die Warteliſte führt . Alle anderen

Bewerbungen von Kriegsinvaliden um ſtaatliche Stellen

ſollen bei dem Bezirksarbeitsnachweis für Kriegsinvalide einge⸗

reicht werden , in deſſen Bezirk der Invalide ſich aufhält oder ,

falls er nur in einem beſtimmten Betzirk Verwendung finden will ,

bei dem Arbeitsnachweis dieſes Bezirks ; wohnt der Invalide
nicht im Großherzogtum oder will er ſich um eine von einer Zen⸗

tralbehörde zu vergebende Stelle bewerben , ſo kann er die Be⸗

werbung auch unmittelbar beim Landesarbeitsnachweis für

Kriegsinvalide anbringen . Für die Stellengeſuche , die bei einem

Arbeitsnachweis eingereicht werden , ſollen regelmäßig die An⸗

meldekarten verwendet werden , die der Arbeitsnachweis unent⸗
geltlich zur Verfügung ſtellt .

Die Bezirksarbeitsnachweiſe werden die Stellengeſuche , die

ſie nicht alsbald ſelbſt vermitteln können , dem Landesarbeitsnach⸗

weis mitteilen , der ſie , wenn nötig , im Stellenanzeiger veröffent⸗

licht . Der Invalide , der bei einem Arbeitsnachweis ein Stellen⸗

geſuch eingereicht hat , muß dieſen alsbald davon verſtändigen ,

wenn ſein Geſuch erledigt iſt ; weiß er , daß das Geſuch im Stel⸗

lenanzeiger veröffentlicht wurde , ſo ſoll er von der Erledigung

auch den Landesarbeitsnachweis verſtändigen , damit dieſe in der

nächſten Nummer des Anzeigers vermerkt werden kann .

7. Um die berführung der Kriegsinvaliden in eine geordnete

Beſchäftigung zu fördern , werden alle Stellenbewerbungen , die

bei Staatsbehörden eingehen und denen nicht alsbald durch Über⸗

tragung einer freien Stelle entſprochen werden kann , an den

Arbeitsnachweis für Kriegsinvalide abgegeben ; der Bewerber

wird unter Angabe des Grundes und unter Beifügung einer An⸗

meldungskarte ( Anlage 10 zu den Richtlinien ) davon verſtändigt .

In der gleichen Weiſe werden namentlich auch Bewerbungen vou

Militäranwärtern oder Inhabern des Anſtellungsſcheins , die ſich

weder für die angeſtrebte noch für eine andere von der betr . An⸗

ſtellungsbehörde zu beſetzende Stelle eignen , behandelt , nachdem ihr

Geſuch verbeſchieden iſt . Militäranwärter und Inhaber des An⸗

ſtellungsſcheins , die ſich für die angeſtrebte Stelle eignen , die aber

in nächſter Zeit nicht einberufen werden können , werden in den

Warteliſten vorgemerkt , ihre Geſuche werden jedoch unter ent⸗

ſprechender Verſtändigung des Gefuchſtellers an den Arbeits⸗

nachweis für Kriegsinvalide unter kurzer Erläuterung der Sach⸗

lage gegen Rückgabe zur Kenntnisnahme überſandt .

8. Die Vorſchriften gelten auch für vorübergehende und für

ſolche ſtaatliche Verwendungen , die neben einem andern Beruf

angängig erſcheinen .
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B. Zum Vollzug der vorſtehenden Grundſätze ſowie über das

Verfahren bei der Wiederaufnahme und Neueinſtellung von

Kriegsteilnehmern in den Eiſenbahndienſt wird folgendes bekannt⸗

gegeben und beſtimmt :
J. Die vom badiſchen Landesausſchuß für Kriegsinvaliden⸗

fürſorge bearbeiteten Richtlinien für die Kriegs⸗
invbalidenfürſorge im Großherzogtum Baden

ſind den Dienſtellen der Zentralverwaltung , den Bezirks - und den

Ortsſtellen I. und II . Klaſſe zugewieſen worden ( und ſind im

Auszug nachſtehend abgedruckt ) . Beſonders wird auf die Beſtim⸗
mungen der Ziffern 4 und 8 dieſer Druckſchrift aufmerkſam
gemacht .

Zu Ziffer 1 der Grundſätze .

II . Als geeignete Verwendungen für Kriegsinvalide kommen
in Betracht : a) der Dienſt⸗ der Bahnmeiſterſchreiber , b) der

Dienſt der Schrankenwärter , c) der Dienſt der Haltepunktwärter ,
d) der Sperredienſt , e) der Bureau - und Schreibdienſt , t ) der

Telegraphen⸗ und Fernſprechdienſt , g) der Dienſt der Krankenkon⸗

trolleure ; in geringerem Umfang auch h) der Dienſt der Diener ,
i) der Dienſt der Wagenaufſchreiber , k) der Dienſt der Lade⸗

meiſter , ) der Dienſt der Fahrkartendrucker , außerdem aber noch

m) zahlreiche Arbeiterſtellen im Werkſtätte⸗ , Betriebs⸗ , Verkehrs⸗ ,
Bahnunterhaltungs⸗ und Magazinsdienſt .

Der Dienſt unter e und f iſt den Inhabern von Zivilverſor —
gungsſcheinen , der Dienſt unter d, h, i, k und Jin Ermangelung
eines ſolchen auch den Inhabern von Anſtellungsſcheinen vorbe⸗
halten . Kriegsinvalide , welche nicht Inhaber von Zivilverſor⸗
gungs⸗ oder Anſtellungsſcheinen ſind , können daher nur dann
Stellen dieſer Art erlangen , wenn keine geeigneten Bewerber
aus der Klaſſe der Militäranwärter oder der Inhaber von An⸗

ſtellungsſcheinen zu berückſichtigen ſind .
III . Die Poſten der Bahnmeiſterſchreiber ſollen den Kriegs⸗

invaliden vollſtändig vorbehalten werden . Die vorhandenen Be⸗

dienſteten dieſer Art , ſoweit ſie körperlich rüſtig und leiſtungs⸗
fähig ſind , müſſen in andere Dienſte übergeführt werden . Wegen
anderer Unterbringung der vorhandenen Bahnmeiſterſchreiber
haben die Bahnmeiſtereien innerhalb 4 Wochen zu berichten . Die

Berichte ſind ans Zentralbureau einzuſenden .
IV . Die den Kriegsinvaliden zuzuweiſenden Schrankenwär —

7 und Haltepunktwärterpoſten werden noch näher bezeichnet
werden .

Inyvalide Schrankenwärter können u. a. je nach der körper⸗
lichen Vereigenſchaftung neben der Schrankenbedienung auch zu
anderen Arbeiten beigezogen werden , wie Bankette herſtellen ,
Reinigen der Bettung von Gras , Hagſcheren , Anzünden und
Löſchen von Signallichtern uſw . Streckenbegehungen dürfen ihnen
nur übertragen werden , wenn ſie den bundesrätlichen Beſtim⸗
mungen über die Befähigung der Eiſenbahnbetriebs - und Polizei⸗

beamten ( Verordnungsblatt 4/1906 ) genügen . ( Kalender 1910
S. 162 ff . )

Das Nähere darüber wird in den Verträgen und in den

Dienſtplänen feſtgeſetzt .



V. Zahl , Art und Ort der Arbeiterſtellen im Werkſtättedienſt ,

die mit Kriegsinvaliden beſetzt werden können , werden gleichfalls

bekanntgegeben werden .

VI . Hinſichtlich des Sperredienſtes , des Bureau⸗ und Schreib⸗

dienſtes , des Telegraphen⸗ und Fernſprechdienſtes , des Dienſtes

der Diener , Wagenaufſchreiber , Lademeiſter und Fahrkarten⸗

drucker , ſowie der Stellen für Arbeiter im Betriebs⸗ , Verkehrs⸗

Bahnunterhaltungs⸗ und Magazinsdienſt iſt noch zu prüfen , für

welche Poſten und in welchem Umfange Invalide bei den ein⸗

zelnen Dienſtſtellen aufgenommen werden können und welcherlei

Invalide ( einarmige , einäuigige , ſolche mit nur einem Fuß oder

Bein , ſolche mit fehlenden einzelnen Gliedern an Händen und

Füßen , ſolche ohne Beine ) für die verſchiedenen Beſchäftigungs⸗
arten in Frage kommen können . Dabei ſind beſonders auch

ſolche Beſchäftigungen in Betracht zu ziehen , bei denen zwei oder

mehrere Bedienſtete zuſammen arbeiten , wodurch die Möglichkeit

gegeben iſt , daß der Invalide von ſeinem Mitbedienſteten in den

verſchiedenen Handreichungen unterſtützt werden kann . Die Zahl

der Dienſtpoſten , die mit Kriegsinvaliden beſetzt werden können ,

iſt bei jeder Beſchäftigungsart anzugeben .
Hierbei ſind aber nicht nur beſtehende Dienſtpoſten ins Auge

zu faſſen , ſondern es iſt auch zu prüfen , ob geeignete weitere

Stellen für Kriegsinvalide durch Anderung der Geſchäftseintei⸗

lung geſchaffen werden können ( zu vgl . X Grundſätze , Ziffer 3,

Satzteil 2) .
Dieſe Prüfungen obliegen jeder Dienſtſtelle für ihren Ge⸗

ſchäftskreis . Jedoch haben die Betriebsinſpektionen die Prüfung

auch auf die Stationsämter III , IV , M und die Haltepunkte , die

Werkſtätteninſpektion auf die Elektrotechniſchen Amter 111 aus⸗

zudehnen . Über das Ergebnis der Prüfung iſt innerhalb vier

Wochen Bericht an die Generaldirektion zu erſtatten . Jede Be⸗

zirksſtelle ſammelt die Berichte ihrer Ortsſtellen und ſendet ſie

nach Durchſicht zuſammen an das Zentralbureau ein .

VII . Soweit irgend möglich , ſoll der Kriegsinvalide ſeiner

früheren Berufstätigkeit wieder zugeführt werden ( Ziffer 8 der

Richtlinien ) . Wenn daher Kriegsinvalide , die bisher nicht im

Eiſenbahndienſt geſtanden ſind , um Verwendung im Eiſenbahn⸗

dienſt nachſuchen , ſo iſt zunächſt zu prüfen , ob ſie nicht ihre

frühere Berufstätigkeit wieder aufnehmen oder innerhalb der alten

Berufsart nicht für eine angemeſſene Beſchäftigung ausgebildet

werden können . Die Dienſtſtellen werden daher ſolche Geſuche

zunächſt den Bezirks⸗ oder Ortsausſchüſſen für Kriegsinwalide

zur Prüfung übergeben ( zu vgl . A Grundſätze , Ziffer 6 und Zif⸗

fer 4 der Richtlinien ) und die Invaliden entſprechend unterweiſen

und belehren . In den Eiſenbahndienſt ſollen nur ſolche Kriegs⸗

invaliden neu uͤbernommen werden , von denen durch dieſe Aus⸗

ſchüſſe beſtätigt iſt , daß ſie für ihren früheren Beruf nicht mehr

in Frage kommen .

Zu Ziffer 4 der Grundſätze .

VIII . Sind die Kriegsinvaliden , die ſich um Stellen im Eiſen⸗

bahndienſt bewerben , Inhaber des Zivilverſorgungs - oder Anſtel⸗
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lungsſcheins oder iſt feſtgeſtellt , daß eine Wiederverwendung des
Bewerbers in ſeinem früheren Beruf unmöglich iſt , ſo muß das
Geſuch näher geprüft werden . Hierbei werden den Invaliden in
vielen Fällen ihre Gebrechen hindernd im Wege ſtehen . Für eine
Reihe von Stellen im Eiſenbahnbetrieb muß zwar eine ganz be⸗
ſtimmte körperliche Leiſtungsfähigkeit der Anwärter im Intereſſe
des Dienſtes verlangt werden . Für ſolche Stellen können Kriegs⸗
invaliden nur in Betracht kommen , wenn ihr körperlicher Zu⸗
ſtand den Anforderungen des Dienſtes entſpricht . Für andere
Stellen läßt ſich wohl eine Herabſetzung der Anforderungen bis

zu einem gewiſſen Grad mit den eiſenbahndienſtlichen Intereſſen
vereinigen . Jedenfalls ſind die Bewerbungsgeſuche der Kriegs⸗
invaliden tunlichſt wohlwollend zu behandeln .

Zu Ziffer 4 der Grundſätze .

IX . Wenn bei einem Kriegsinvaliden für den Eintritt in den
Dienſt Nachſicht wegen des Alters oder der Körperbeſchaffenheit
erforderlich iſt , ſo iſt der Bahnarzt um eine gutächtliche Außerung
darüber anzugehen , ob aus der Nachſichtübung Nachteile für den
Dienſt oder den Beamten zu erwarten ſind .

Die Koſten für ärztliche Unterſuchung von Kriegsinvaliden
werden von der Eiſenbahnverwaltung übernommen , wenn die In⸗
validen nicht eingeſtellt werden können . Werden ſie aber in
den Dienſt aufgenommen , ſo haben ſie die Unterſuchungsgebühr
ſelbſt zu zahlen . Im erſteren Falle beantragt gegebenenfalls die
Dienſtſtelle bei der Generaldirektion , die Unterſuchungsgebühr zu⸗
rückzuerſtatten .

X. Wenn es angemeſſen erſcheint , daß ein im Eiſenbahndienſt
unterzubringender Kriegsinvalide vor der endgültigen Zuweiſung
eines Dienſtpoſtens ſich davon überzeugt , ob der ihm zugedachte
Poſten ſeinen Verhältniſſen entſpricht , ſo kann ihm zu dieſem
Zweck Freifahrt auf den badiſchen Staatseiſenbahnen bewilligt
werden .

Es iſt darauf zu achten , daß dieſe Vergünſtigung nicht miß⸗
braucht wird .

XI . Wird ein Kriegsinvalide zu Arbeiten verwendet , wofür
eine Vorbereitung vorgeſchrieben oder nötig iſt , ſo wird ihm wäh⸗
rend der Vorbereitungszeit von der Eiſenbahnverwaltung Lohn ,
aber keine Stellenzulage gewährt .

Zu Ziffer 5 und 6 der Grundſätze .

XII . Soweit möglich ſind die Kriegsinvaliden auf Wunſch
in ihrer Heimat oder in der Nähe davon unterzubringen . Bevor
daher ein Invalidenpoſten mit einem nicht am gleichen Ort oder
in der Nähe davon anſäſſigen Arbeiter beſetzt wird , hat ſich die
Dienſtſtelle zunächſt darüber zu verläſſigen , ob ſich nicht unter den
im Felde ſtehenden Bedienſteten der Verwaltung des eigenen oder
eines anderen Geſchäftskreiſes Arbeiter befinden , die für den
Poſten in Betracht kommen und am gleichen Ort oder in der Nähe
davon beheimatet ſind . In dieſem Fall ſoll der Poſten vorerſt
nicht endgültig beſetzt werden . Es iſt daher nötig , daß ſich die

2
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Dienſtſtellen über das Befinden ( Verwundungen , Erkrankungen ,

Art der Invalidität ) der im Felde ſtehenden Arbeiter ihres Ge⸗

ſchäftskreiſes durch Nachfrage bei den Familienangehörigen un⸗

terrichtet halten . Darüber , wie und wo frühere Eiſenbahnbedien⸗

ſtete als Kriegsinvalide im Eiſenbahndienſt wieder verwendet

werden wollen , haben die Dienſtſtellen , denen die Bedienſteten

früher unterſtellt waren , zu berichten , ſobald ſie von der Sachlage

unterrichtet ſind . Die Berichte ſind ans Zentralbureau einzuſen⸗

den , welches eine überſicht über die Zahl der als Kriegsinvalide

wieder in den Dienſt aufzunehmenden Arbeiter zu fertigen hat .

Zu Ziffer 5 und 6 der Grundſätze .

XIII . Iſt für einen mit einem Kriegsinvaliden zu beſetzenden

Arbeiterpoſten kein geeigneter ortsanſäſſiger oder in der Um⸗

gegend wohnender früherer Eiſenbahnbedienſteter vorhanden , ſo

haben die Dienſtſtellen , in deren Geſchäftsbereich der Poſten zu

beſetzen iſt , die Bezirksarbeitsnachweiſe für Kriegsinvalide ( zu

ogl . Ziffer 16 der Richtlinien ) zu befragen , ob dort geeignete

Kriegsinvalide vorgemerkt ſind .

Ebenſo haben die Dienſtſtellen alle freien Arbeiterſtellen , zu

deren Beſetzung ſie zuſtändig ſind , für die aber keine geeigneten

Bewerber vorgemerkt ſind , dem Bezirksarbeitsnachweis für

Kriegsinvalide mitzuteilen . Die Anmeldung der freien Be⸗

amtenſtellen , auch der mit Inhabern von Zivilverſorgungs⸗
und Anſtellungsſcheinen zu beſetzenden , für die keine geeigneten

Bewerber vorhanden ſind , geſchieht durch das Zentralbureau der

Generaldirektion .

Zu Ziffer 7 der Grundſätze .

XIV . Die Dienſtſtellen haben die bei ihnen eingehenden Be⸗

ſchäftigungsgeſuche von Kriegsinvaliden nach Prüfung der Ver⸗

hältniſſe mit Bericht und entſprechendem Antrag ans Zentral⸗

bureau der Generaldirektion einzuſenden . Wenn der Invalide bei

der berichtenden Dienſtſtelle nicht untergebracht werden kann , ſo

wird bei der Generaldirektion geprüft werden , ob etwa ſeine Un⸗

terbringung bei einer anderen Eiſenbahndienſtſtelle möglich iſt . Iſt

dies nicht der Fall , ſo werden die Bewerbungsgeſuche vom Zen⸗

tralbureau den zur Weiterbehandlung zuſtändigen Arbeitsnach⸗

weiſen für Kriegsinvalide übergeben . In ähnlicher Weiſe ſind

auch die Bewerbungen von Kriegsteilnehmern , die Militäranwär⸗

ter und Inhaber des Anſtellungsſcheins ſind , zu behandeln .

Zu Ziffer 2 und 3 der Grundſätze .

XV . Auch bei der Beſetzung der den Militäranwärtern nicht

vorbehaltenen Beamtenſtellen und bei der Vergebung der Arbei⸗

terſtellen haben die Kriegsinvaliden , vorausgeſetzt , daß ſie für den

Dienſt brauchbar ſind , vor anderen Bewerbern Berückſichtigung

zu finden .
XVI . Die etatmäßig angeſtellten Beamten , denen nach der

landesherrlichen Verordnung vom 28 . November 1889 — Ge⸗

ſetzes⸗ und Verordnungsblatt XXX — während des Kriegs ihre

Zivilſtellen gewahrt bleiben , desgleichen die nichtetatmäßig ange⸗

ee

2·60.——.



Eh

85⸗
N

e⸗
r⸗
u⸗
ei

ſo
n⸗

Fit
n⸗
ch⸗
nd
är⸗

cht
ei⸗
den
ing

der
Ge⸗
hre
ige⸗

ſtellten Beamten , die vertragsmäßig angenommenen Perſonen und
die Arbeiter haben ſich nach ihrer Entlaſſung vom Militärdienſt
bei der Dienſtſtelle zu melden , bei der ſie zuletzt verwendet waren .
Sind ſie unverletzt und dienſtfähig oder wenigſtens noch imſtande ,
ihre Dienſtaufgaben zu erfüllen , ſo ſind ſie ſofort wieder in den
Dienſt einzuteilen . Gleichzeitig iſt den für die Kriegsdauer ein⸗
geſtellten Erſatzbedienſteten oder Aushilfsarbeitern der Dienſt zu
kündigen .

Sind die ſich Meldenden nicht in genügendem Maß dienſt⸗
fähig , ſo iſt über ihren körperlichen Zuſtand und über ihre Ge⸗
ſundheitsverhältniſſe ſowie über die Art und das Maß ihrer
Dienſtfähigkeit nach Anhörung des Bahnarztes eingehend zu be⸗
richten und über ihre künftige Verwendung Antrag zu ſtellen . Bis
zum Eingang der Entſchließung der Generaldirektion ſind ſolche
Bedienſtete tunlichſt angemeſſen zu beſchäftigen . über die Rück⸗
kehr aller Beamten und vertragsmäßig angenommenen Perſo⸗
nen aus dem Militärdienſt haben die Dienſtſtellen eine Anzeige
an das Zentralbureau einzufenden und dabei anzugeben , wie die
Bedienſteten verwendet werden und wer etwa zurückgezogen wer⸗
den kann .

Es muß unter allen Umſtänden angeſtrebt werden , die durch
Kriegsbeſchädigungen , insbeſondere durch Verſtümmelungen in
ihrer Arbeits⸗ und Erwerbsfähigkeit beeinträchtigten Kriegsteil⸗
nehmer , die vor dem Auszug ins Feld im Eiſenbahndienſt beſchäf⸗
tigt waren , wieder im Eiſenbahndienſt zu verwenden , wenn über —
haupt eine ſolche Verwendung noch möglich iſt . Bei der Wieder⸗
aufnahme der aus dem Krieg als Invalide zurückkeherenden Be —
dienſteten iſt daher weiteſtgehendes Entgegenkommen zu üben .

XVII . Die Verſorgung der im Eiſenbahndienſt invalid ge⸗
wordenen Bedienſteten ſoll durch die Verſorgung der Kriegs⸗
invaliden keine Beeinträchtigung erfahren .

XVIII . Zur Annahme und Entlaſſung von Kriegsinvaliden
iſt die Genehmigung der Generaldirektion erforderlich .

XIX . Der Schriftwechſel über die Aufnahme von Kriegsinva⸗
liden wird , ſoweit nicht die Generaldirektion die Behandlung an
ſich nimmt , vom Zentralbureau geführt . Alle Vorlagen in die⸗
ſer Sache ſind an das Zentralbureau einzuſenden . Dieſes wird
ſich mit den Reſpizienten der Generaldirektion fortgeſetzt in Füh⸗
lung halten und nötigenfalls deren Entſcheidung einholen .

XX . Nimmt ein Kriegsteilnehmer ( Arbeiter ) , der bisher für
ſeine Familienangehörigen eine Kriegsbeihilfe nach der Ver —
fügung im Nachrichtenblatt 139/1914 , Abteilung J, Nr . 18, be⸗
zogen hat , ſeine Tätigkeit im Eiſenbahndienſt wieder auf , ſo hatdie unmittelbar vorgeſetzte Dienſtſtelle für rechtzeitige Einſtellungder Kriegsbeihilfe zu ſorgen .
S . unter NBl 107 1915 Nr . 2b 1 a Nr . 10 ( Dienſt⸗ und Ein⸗

ſommensverhältniſſe der zum Kriegsdienſt einberufenen Bedien⸗
ſteten ) .

Nr . M 11. 118/1915 . Unter Bezug auf Abſatz B Wöder oben
ausgegebenen Grundſätze über die Verwendung der Kriegs⸗
mvaliden ( Unteroffiziere und Mannſchaften ) im Werkſtättedienſt
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werden in nachſtehendem Verzeichnis

die in den einzelnen Werkſtätten nach

letzung beſchäftigt werden können , b

Je nach der Anzahl der auftret
nen Verletzungsarten kann auch eine

— 68 —

die Zahlen der Invaliden ,

Berufsart und Art der Ver⸗

ekanntgegeben .

enden Bewerber der einzel⸗

Verſchiebung in deren Ver⸗

wendung eintreten ,

Verwendung eignen

wenn die Bewerber ſich

Für die Auslohnung
für die betreffende

der Kriegsinvaliden

ſind die Beſtimmungen der Werkſtättelohnordnung maßgebend .
Die Militärrente iſt , wie die Unfall⸗ und Invalidenrente , nach

in den Lohn einzu⸗
§ 12 Abſatz 1 der Werkſtättelohnordnung
rechnen , während die Kriegs⸗ , Tropen⸗

zulage unberückſichtigt bleibt . 4

Die nach den im Nachrichtenblatt 98/1915 , Ifde . Nr . 8, be⸗

kanntgegebenen Grundſätzen zur Einſtellung von Kriegsinvaliden

zuſtändigen Orts⸗ und Bezirksſtellen haben auf Grund des § 12

Abſatz 4 der Werkſtättelohnordnung wegen Feſtſetzung des Loh⸗

nes beim Maſchinentechniſchen Bureau der Generaldirektion An⸗

und Verſtümmelungs⸗

gelten hat . Dem

Höhe der Militä

trag zu ſtellen , der gleichzeitig als Anzeige zur Einſtellung zu

die Art der Ver

Antrag iſt der Beſcheinigungsbogen , in dem die

rrente , Kriegs⸗ und Verſtümme

letzung anzugeben iſt , anzuſchli
lungszulage und

eßen . Über die

bereits eingeſtellten Kriegsinvaliden iſt dies , wegen Führung des

Verzeichniſſes , nachzuholen .

Verzeichnis

der in den einzelnen Werkſtätten vorhandenen Stellen für Kriegsinvaliden
nach Berufsarten und Art der Verletzungen .

Anzahl der vorhandenen Stellen für

5
EE 2 215

Dienſtſtelle AE ( el „ „

8 K56 335 % 3ö
4 38

LAA 2 . 8

a) Einäugige Invalide .

Mannheim , Werkſtätteamt . . 1 1 — — 1 — . — f 3

Heidelberg , Werkſtätteinſpekt . 1 1 11＋ 11

Lauba , Werkſtätteamt . 1 — — — — — — — 12＋E —

Durlach , Werkſtätteamt 11 — — — —. — 2 1 1 —
17

Karlsruhe (Hauptwerkſtätte u. 3

Elektrizitätswerke ) 14 — 11142 ˖＋˖ ſDᷓ 4 3. 15

Offenburg, Werkſtätteinſpekt. 4 — 1 —.
4

Freiburg , Werkſtätteamt . 2—. —
— — — 1 1 ——ç 4

Haltingen , Betriebswerkmeiſt . 12* — — — - f

Billingen , Werkſtätteamt . . 1 — 1 — — — — — EE

Konſiunz , Betriebswerkmeiſt . ( 2 —: ———————— 1 — — ◻
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